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[bookmark: VLGBeschlText__START__26094]I. Die Anfrage lautet:


[bookmark: VLGSachText__START__127218]Ende 2015 war der örtlichen Presse zu entnehmen, dass Fördermittel des Bundes zum Jahresende 2015 nicht verbraucht sein werden und diese an den Bund zurückgegeben werden.

Wir fragen den Magistrat

1. Wie hoch war die Summe die dem Jobcenter für das Jahr 2016 bereitgestellt wurde?
1. Welche Summe wurde zum Jahresende nicht verbraucht und muss zurückgegeben werden?
1. Aus welchen Gründen konnten nicht alle Mittel verplant und verbraucht werden?



[bookmark: Text12]II. Der Magistrat hat am       beschlossen, auf den obigen Antrag folgende Mitteilung zu geben / die obige Anfrage* wie folgt zu beantworten:
     


Zu Frage 1:

Das Eingliederungsbudget des Jobcenters Bremerhaven betrug im Jahr 2016 15,948 Mio. Euro.

Zu Frage 2:

Im Eingliederungsbudget sind zum 31. Dezember 2016 freie Mittel in Höhe von 1,322 Mio. Euro verblieben. Das entspricht einer Ausgabequote von 91,7 Prozent. 

Die Ausgabequote des Gesamtbudgets, das zusätzlich das Verwaltungsbudget in Höhe von 18,496 Mio. Euro umfasst, betrug bei dann insgesamt 34,444 Mio. Euro 96,2 Prozent.

Zu Frage 3:

Nach der im Herbst 2015 erstellten Jahresplanung für 2016 unterlagen sowohl das Verwaltungsbudget als auch das Eingliederungsbudget des Jobcenters Bremerhaven mehreren Veränderungen, die so nicht vorhersehbar waren.

Das Jobcenter Bremerhaven erhielt vom Bund für 2016 zusätzliche Mittel aufgrund der Prognosen zum Flüchtlingszugang in Höhe von 1,1 Mio. Euro. Die Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen (RD NSB) hatte diese zusätzlichen, flüchtlingsinduzierten Mittel erst am 3. November 2015 angekündigt. Zur Höhe und Verteilung gab es zu diesem Zeitpunkt noch keine Informationen. 
Mit weiterer Nachricht der RD NSB vom 3. Dezember 2015 wurden die flüchtlingsinduzierten Mittel der ersten Tranche mit 614.835 Euro quantifiziert und die Zuteilung angekündigt. Die nach neuen Kennzahlen berechneten und damit angestiegenen Mittel der zweiten Tranche in Höhe von 759.200 Euro waren dem Jobcenter Bremerhaven erst durch die Zuteilung am 27. April 2016 bekannt.

Weiterhin wurde das Jobcenter Bremerhaven am 1. Februar 2016 informiert, dass im Personalkostenbudget  durch rückwirkend geringere Beiträge der Bundesagentur für Arbeit an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) zu einer Rückerstattung sowie zu monatlichen Minderausgaben kommen wird. Über das konkrete Volumen (1,1 Mio. Euro einmalige Rückerstattung sowie 0,4 Mio. Euro Minderausgaben im weiteren Jahresverlauf) erhielt das Jobcenter Bremerhaven erst im April 2016 Nachricht.

Der aufgrund der Unterfinanzierung des Verwaltungskostenbudgets im Herbst 2015  mit 3,5 Mio. Euro ermittelte Umschichtungsbetrag zu Lasten des Eingliederungsbudgets löste sich unterjährig vollständig auf. Eine weitere Ursache waren hierbei die mehrmonatigen Stellenvakanzen, die sich (wie auch bei anderen, zum Teil konkurrierenden Behörden und Trägern) bei der erschwerten Rekrutierung von qualifiziertem Personal ergaben. 

Die Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Förderinstrumente bedarf mehrmonatiger Planungs-Vorläufe für die inhaltliche Ausarbeitung, Organisation und wettbewerbsgerechte Beschaffung. Obwohl auch schon vorhandene Förder-Maßnahmen im rechtlichen Rahmen ausgeweitet wurden, gab es erhebliche Verzögerungen in der konkreten Realisierung. Entsprechend entfaltete die verstärkt in Richtung Asylbewerber/ Flüchtlinge neuaufgesetzte Nachplanung auch im komplexen Zusammenspiel mit den anderen Arbeitsmarkt-Akteuren erst im zweiten Halbjahr ihre Wirkung auf den Haushalt des Jobcenters. 

Der fehlende Personalaufwuchs befristeter Kräfte im Bereich „Markt und Integration“ des Jobcenters Bremerhaven aber auch der höhere Einarbeitungsaufwand von beruflichen Quereinsteigern minderte wiederum die operative Leistungsfähigkeit der als Arbeitsvermittlerinnen und Arbeitsvermittlern tätigen Stammkräfte. Insofern beeinflussten diese Defizite die Beratung und Gewinnung von Arbeitsuchenden für die zur Verfügung stehenden und zusätzlich eingerichteten geplanten Fördermaßnahmen.
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Grantz
Oberbürgermeister
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